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Vertrag über ein Palliative-Care-Team (PCT)

zwischen

dem Pflegedienst (Name), vertreten durch (...)
geschäftsansässig: (Adresse)
und

dem Arzt/MVZ/Berufsausübungsgemeinschaft (Name), vertreten durch ...

geschäftsansässig: (Adresse)

Vorbemerkung

Die Gesellschafter sind erfahrene Leistungserbringer in der ambulanten Versorgung sterbender Menschen. Ziel der beteiligten Partner ist es die Lebensqualität und die Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen zu erhalten, zu fördern und zu verbessern und ihnen ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung zu ermöglichen.

Die Gesellschafter werden als multiprofessionell vernetzter spezialisierter Leistungserbringer, Patienten ärztlich, pflegerisch und psychosozial versorgen, die an einer nicht heilbaren, fortschreitenden und so weit fortgeschrittenen Erkrankung leiden, dass dadurch ihre Lebenserwartung begrenzt ist. Die Leistungen werden ambulant und in stationären Pflegeeinrichtungen (§ 72 SGB XI) sowie in Hospizeinrichtungen (§ 39 a SGB V) erbracht.

I. Vertragszweck

(1) Die Gesellschafter schließen sich zur Erbringung von Leistungen der spezeialisierten ambulanten Palliativversorgung im Sinne des § 37 b SGB V (im folgenden SAPV genannt) in der Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammen.

(2) Die Leistungen der SAPV werden von den Gesellschaftern nach dem als Anlage 1 zu diesem Vertrag beigefügten Konzept erbracht.

(3) Andere an der SAPV beteiligte Leistungserbringer können mit der Gesellschaft kooperieren. 

(4) Die Vorschriften der §§ 705 ff. BGB finden Anwendung, soweit sich aus diesem Vertrag nichts Abweichendes ergibt.

II. Name und Sitz

(1) Die Gesellschaft führt den Namen

(NAME DES PCT)

Der Sitz der Gesellschaft ist Hamburg 

III. Dauer der Gesellschaft/Kündigung

(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

(2) Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft mit einer Frist von (...) Monaten zum (...) kündigen. Die Kündigung ist gegenüber allen Gesellschaftern auszusprechen. Zu ihrer Wirksamkeit bedarf die Kündigung der Schriftform. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung ist der Zugang des Kündigungsschreibens maßgebend. 

(3) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

a) wenn ein Gesellschafter eine ihm nach diesem Vertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt;

b) einem ärztlichen Gesellschafter die Approbation oder die Zulassung als Kassenarzt aufgrund berufsrechtlicher Verfehlungen oder Verletzung kassenärztlicher Pflichten entzogen oder zum Ruhen gebracht wurde;

c) ein Pflegedienst als Gesellschafter über keinen Vertrag nach § 132 a Abs. 2 SGB V verfügt;

d) ein Gesellschafter wesentliche Vertragspflichten aus den zwischen der Gesellschaft und den gesetzlichen Krankenversicherungen geschlossenen Verträgen gemäß § 132 d SGB V verletzt oder gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt, die zur Kündigung dieses Vertrages mit den Krankenkassen führt;

e) ein Gesellschafter nicht mehr die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, die er nach den mit den gesetzlichen Krankenversicherungen geschlossenen Verträgen gemäß § 132 d SGB V zu erfüllen hat.

f) der Geschäftsanteil eines Gesellschafters von einem Gläubiger des Gesellschafters gepfändet oder sonstwie in diesen vollstreckt wird und die Vollstreckungsmaßnahmen nicht innerhalb von zwei Monaten, spätestens bis zur Verwertung des Geschäftsanteiles, aufgehoben wird;

g) über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder der Gesellschafter die Richtigkeit seines Vermögensverzeichnisses an Eides Statt zu versichern hat;


IV. Personal/Ausstattung

Die Gesellschafter werden die Gesellschaft organisatorisch, personell und sächlich in dem Umfang ausstatten, wie es in den Verträgen gemäß § 132 d SGB V SGB V von den gesetzlichen Krankenversicherungen für Hamburg gefordert wird. Das für den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb und die Erbringung der Leistungen der SAPV erforderliche Personal kann auch durch bei der Gesellschaft angestellte Mitarbeiter erbracht werden. 

V. Vertretungsbefugnis

Die Gesellschafter üben die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft gemeinsam aus. 

1. Alternative

(1) Die Gesellschafter üben die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft vorbehaltlich des Absatzes 2 gemeinsam aus. 

(2) Für Rechtsgeschäfte und/oder Maßnahmen zur Erledigung des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs der Gesellschaft hat jeder Gesellschafter Alleingeschäftsführungs- und Alleinvertretungsbefugnis. Das gleiche gilt für den Abschluss, die Änderung und/oder die Beendigung von Behandlungsverträgen mit den Patienten. 

(3) Alle über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehenden Rechtsgeschäfte und Handlungen bedürfen der gemeinsamen Abstimmung, das gilt insbesondere für

a) die Einstellung und Kündigung von Mitarbeitern, ihre Gehaltsbemessung sowie etwaige Gehaltserhöhungen und die Gewährung freiwilliger Leistungen,

b) die Aufnahme von Darlehen und Krediten, Bürgschaftserklärungen u.ä.,

c) die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen oder apparativer Ausstattung,

d) den Abschluss von Verträgen, die die Gesellschaft im Einzelfall mit mehr als (...) € belasten

e) den Abschluss und Kündigung von langfristigen Verträgen (Verträge gem. § 132 d SGB V, Kooperationsverträge, Mietverträgen, Leasingverträge, Versicherungsverträge etc...), 

f) die Bestellung von Rechtsanwälten oder Steuerberatern,

g) die Gewährung von Darlehen,

h) die Auswahl der Bankverbindungen,

i) etwaige Risikogeschäfte jeglicher Art.

2. Alternative

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, der durch die Gesellschafterversammlung für die Dauer von (...) Jahren bestellt wird.

(2) Sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, sind jeweils zwei von ihnen gemeinsam zur Vertretung der Gesellschaft befugt. Durch Gesellschafterbeschluß, der mit einer Mehrheit von 75 % der anwesenden Stimmen gefaßt wird, kann einzelnen Geschäftsführern die Einzelvertretungsbefugnis eingeräumt werden. Ebenso können die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB durch Beschluß befreit werden.

(3) Der/die Geschäftsführer bedarf/bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehenden Rechtsgeschäfte und Handlungen. Das gilt insbesondere für:

a) die Einstellung und Kündigung von Mitarbeitern, ihre Gehaltsbemessung sowie etwaige Gehaltserhöhungen und die Gewährung freiwilliger Leistungen,

b) die Aufnahme von Darlehen und Krediten, Bürgschaftserklärungen u.ä.,

c) die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen oder apparativer Ausstattung,

d) den Abschluss von Verträgen, die die Gesellschaft im Einzelfall mit mehr als (...) € belasten

e) den Abschluss und Kündigung von langfristigen Verträgen (Verträge gem. § 132 d SGB V, Kooperationsverträge, Mietverträgen, Leasingverträge, Versicherungsverträge etc...), 

f) die Bestellung von Rechtsanwälten oder Steuerberatern,

g) die Gewährung von Darlehen,

h) die Auswahl der Bankverbindungen,

i) etwaige Risikogeschäfte jeglicher Art.

VI. Gesellschafterversammlung/Gesellschafterbeschlüsse

(1) Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt.

(2) Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt schriftlich unter Mitteilung der Gegenstände der Tagesordnung. Bei der ordentlichen Gesellschafterversammlung ist eine Frist von drei Wochen, bei einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung eine Frist von einer Woche einzuhalten, wobei der Tag der Absendung des Briefes und der Tag der Versammlung nicht mitgerechnet werden.

(3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 75 % der Stimmrechte vertreten sind. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, so ist binnen einer Woche eine Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Höhe der vertretenen Stimmen beschlussfähig ist. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(4) Jeder Gesellschafter kann sich in den Gesellschaftsversammlungen durch einen anderen Gesellschafter oder durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Bevollmächtigten vertreten lassen. 

(5) Eine ordentliche Gesellschafterversammlung findet einmal jährlich in den ersten sechs Monaten eines Geschäftsjahres statt. 

(6) Die Beschlüsse der Gesellschaft werden in Gesellschafterversammlungen getroffen, können auch fernmündlich, via Telefax, telegrafisch oder via E-Mail erfolgen, wenn sich alle Gesellschafter mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden erklären und sich an ihr beteiligen.

(7) Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag nicht eine andere Mehrheit vorsehen, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Jeder Gesellschafter hat eine Stimme.

(8) Einstimmig müssen folgende Beschlüsse gefasst werden:

a) Auflösung der Gesellschaft;

b) Änderung der für Gesellschafterbeschlüsse erforderlichen Mehrheiten;

c) Änderung der Regelung über die Einnahmenverteilung.

d) Neuaufnahme von Gesellschaftern

e) Abschluss und Kündigung von Verträgen nach § 132 d SGB V mit den gesetzlichen Krankenkassen

f) Abschluss und Kündigung von Kooperationsverträgen mit an der Versorgung der Patienten beteiligten Leistungserbringern

g) (...)

VII. Behandlungsverträge, freie Wahl des Leistungserbringers

(1) Die Behandlungsverträge mit dem Patienten werden durch die Gesellschaft abgeschlossen. 

(2) Bei der Ausführung der Behandlung werden die Gesellschafter dem Patienten die freie Wahl zwischen den Leistungserbringern der Gesellschaft gewährleisten. Es wird sichergestellt, dass abgesehen von Not- und Vertretungsfällen jeder Patient innerhalb der Gesellschaft vom Leistungserbringer seines Vertrauens behandelt werden kann.

VIII. Einnahmen/Ausgaben

(1) Über sämtliche Einnahmen und Ausgaben ist laufend Buch zu führen. Sämtliche Einnahmen und -ausgaben sind über Konten der Gesellschaft abzuwickeln. 

(2) Die Einnahmen für erbrachte Leistungen werden vollständig nach einem von der Gesellschafterversammlung für einen bestimmten Zeitraum festzulegenden Schlüssels auf die Gesellschafter verteilt.

(3) Die Gesellschafter werden monatlich vorab Kostenbeiträge zur Deckung der laufenden Kosten der Gesellschaft erbringen. Grundlage hierfür sind die voraussichtlichen monatlichen Allgemeinkosten für Gehälter, Miete und Mietnebenkosten, Versicherungen und alle sonstigen regelmäßig anfallenden Kosten. Bis zur ersten Verteilung der Kosten beträgt der vorab zu zahlende Kostenbeitrag für

den Palliativarzt ...

den Palliativpflegedienst ...

(4) Die Kostenbeiträge sind spätestens zum dritten Werktag des Monats einzuzahlen. 

(5) Die Gesellschafter überprüfen quartalsweise, ob die geleisteten Kostenbeiträge zur Deckung der Kosten der Gesellschaft ausreichen. Sollte eine Unterdeckung vorliegen, ist diese entsprechend der jeweils gültigen prozentualen Kostenbeiträge nachzuschießen.

(6) Jeweils nach endgültiger Feststellung der Kostenverteilung für ein Kalenderjahr sind die vorab zu entrichtenden Kostenbeiträge dementsprechend anzupassen.

(7) Auf den Stichtag 31.12. eines Kalenderjahres erfolgt die endgültige Verteilung der Allgemeinkosten der Gesellschaft in dem Verhältnis, wie die Einnahmen auf die Gesellschafter im Durchschnitt des abgelaufenen Kalenderjahres verteilt wurden.

(8) Jeder Gesellschafter hat das Recht, jederzeit in die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft, auch durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Angehörigen der steuerberatenden Berufe, Einsicht zu nehmen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Gesellschafter über die Einnahme und Ausgaben der Gesellschaft monatlich entsprechende EDV-Auswertungen erhalten. 

(9) Die Gesellschaft kann sich für die Einnahmen- und Ausgabenermittlung der Mithilfe eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe zu bedienen.

IX. Ausscheiden

(1) Wird die Gesellschaft durch Kündigung eines Gesellschafters, Tod oder wegen eines sonstigen in der Person eines Gesellschafters liegenden gesetzlichen Auflösungsgrundes beendet, so haben die anderen Gesellschafter das Recht, das Vermögen der Gesellschaft ohne Liquidation mit Aktiven und Passiven zu übernehmen und die bisherige Gesellschaft weiterzuführen. Im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund nach Ziffer III Abs. 3 steht dieses Recht den zur Kündigung berechtigten Gesellschaftern zu. 

(2) Die Ausübung des Übernahmerechts nach Abs. 1 erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Ausscheidenden oder dessen Erben innerhalb eines Monats nach Auflösung der Gesellschaft, spätestens jedoch einen Monat nach Kenntnisnahme von den die Auflösung bewirkenden Tatsachen. Wird das Übernahmerecht nicht rechtzeitig ausgeübt, steht es dem anderen Gesellschafter zu. Erklärt dieser die Ausübung des Übernahmerechts nicht innerhalb eines weiteren Monats ebenfalls schriftlich, so wird die Gesellschaft liquidiert.

X. Abfindung

(1) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so erhält er als Abfindung den anteiligen Zeitwert am Anlagevermögen. Ein eventuell bestehender Firmenwert ist nicht abzufinden (Anmerkung: Alternativ kann auch die Vereinbarung einer Abfindung eines evtl. entsehenden Firmenwertes vereinbart werden). Bei Ausscheiden durch Tod steht die Abfindung den Erben zu. 

(2) Kommt zwischen den Gesellschaftern oder deren Erben eine Einigung über die Berechnung des Anlagevermögens nicht zustande, erfolgt deren Schätzung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen als Schiedsgutachter. Einigen sich die Gesellschafter nicht auf einen Sachverständigen, ist dieser von der für den Sitz der Gesellschaft zuständigen Handelskammer zu benennen. Die Kosten des Sachverständigen trägt die Gesellschaft.

(3) Die Höhe der Abfindung des ausscheidenden Gesellschafters bemisst sich nach dem durchschnittlichen Anteil seiner Einnahmen an den Gesamteinnahmen der Gesellschaft in den letzten drei Jahre.
(4) Das Abfindungsguthaben ist binnen eines Zeitraums von sechs Monat nach Feststellung durch die Gesellschafterversammlung auszuzahlen. 

XI. Haftpflichtversicherung/Haftung

(1) Die Gesellschaft schließt für die Gesellschafter sowie für alle tätigen Mitarbeiter eine einheitliche Berufshaftpflichtversicherung mit angemessener Deckungssumme ab, soweit die Tätigkeiten der Gesellschaft nicht über bestehende Berufhaftpflichversicherungen der Gesellschafter gedeckt ist.

(2) Die Angemessenheit der Deckungssumme wird von den Gesellschaftern jährlich überprüft. Jeder Gesellschafter hat das Recht, bei veränderten Umständen eine angemessene Erhöhung der Versicherung zu verlangen. 

(3) Für alle aus der Gesellschaft entstehenden Verbindlichkeiten haften die Gesellschafter als Gesamtschuldner. Im Innenverhältnis sind sie einander wegen Verbindlickeiten aus deliktischen oder vertraglichen Schadensersatzansprüchen nach dem Grad ihres Verschuldens am Entstehen des Anspruchs zum Ausgleich verpflichtet, soweit der Schaden nicht durch die Berufshaftpflichtversicherung gedeckt wird.

(4) Abs. 3 gilt entsprechend für sämtliche Verbindlichkeiten (z.B. Regeresse, Vertragsstrafen u.ä.) gegenüber den gesetzlich und privaten Krankenkassen sowie sonstigen Kostenträgern.

XII. Teilnichtigkeit/Schriftform

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

Die nichtigen oder undurchführbaren Vertragsbestimmungen sind durch solche zu ersetzen oder zu ergänzen, die bei Kenntnis des Mangels und unter Berücksichtigung des Vertragszweckes und der Vertragstreue vereinbart worden wären.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst. Auch durch eine von dem Vertragstext abweichende tatsächliche Übung werden Ansprüche nicht begründet.

(3) Änderungen des Vertrages können nur gemeinschaftlich erfolgen.

XIII. Sonstiges

(... z.B. etwaige kirchliche Genehmigungsvorbehalte)

Optional: Konkurrenzschutzklausel bei Ausscheiden eines Gesellschafters

Hamburg, den
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